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B. Erläuterungen und Ausfüllhinweise zur Erstellung elektronischer Formulare aus
dem vertragsärztlichen Bereich, die auch für den vertragszahnärztlichen Bereich
anzuwenden sind

I. Verfahren zur Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit

1. Die Daten der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung werden vom Vertragszahnarzt an die zu-
ständige Krankenkasse digital als Datensatz übermittelt. Die Krankenkasse stellt dem Ar-
beitgeber die für ihn bestimmten Daten digital als Meldung zum Abruf zur Verfügung. Ver-
sicherte erhalten papiergebundene und vom Vertragszahnarzt unterschriebene Ausdrucke
der mittels Stylesheet erzeugten Ausfertigungen für den Versicherten und den Arbeitgeber.

Protokollnotiz:

Nach Art. 4b des Gesetzes zur Verlängerung von Sonderregelungen im Zusammenhang
mit der COVID-19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und anderer Leistungen wird von ei-
nem Start des Verfahrens der elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung an die Arbeitgeber zum 01.01.2023 ausgegangen. Sollte die gesetzlich vorgese-
hene Pilotierung im Arbeitgeberverfahren nicht vollumfänglich erfolgen können, verständi-
gen sich die Vertragspartner darauf, dass im Falle einer entsprechenden gesetzlichen An-
passung die Fristen unter C. I. und II. kurzfristig aktualisiert werden.

2. Im elektronischen Verfahren sind die Arbeitsunfähigkeitsdaten tagesaktuell als XML-Daten-
satz (im FIHR-Standard) zu erstellen und über den Dienst KIM zu übermitteln. Es gelten
grundsätzlich die Vorgaben der Technischen Anlage zur eAU der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (ab Version 1.09), soweit vertragszahnärztliche Besonderheiten nicht ent-
gegenstehen. Die zu berücksichtigenden Besonderheiten werden von den Vertragspart-
nern bei jeder Aktualisierung der Technischen Anlage gemeinsam festgelegt. Beabsichtigte
Aktualisierungen im ärztlichen Bereich teilt der GKV-Spitzenverband der KZBV rechtzeitig
mit.

3. Wenn die Datenübermittlung im elektronischen Verfahren an die Krankenkasse aus techni-
schen Gründen nicht möglich ist, werden die Daten durch das Praxisverwaltungssystem
gespeichert und der Versand erfolgt, sobald dies wieder möglich ist.

Sofern die digitale Erstellung oder Übermittlung der Daten an die Krankenkasse bis zum
Ende des nachfolgenden Werktags1 nicht nachgeholt werden kann, sendet der Vertrags-
zahnarzt den Papierausdruck der Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse unter-
schrieben an die zuständige Krankenkasse. Mit Hilfe des aufgedruckten Barcodes stellt
diese dem Arbeitgeber die für ihn bestimmten Daten digital als Meldung zum Abruf zur
Verfügung. Sofern Portokosten für den Vertragszahnarzt anfallen, können diese nach der
Ordnungsnummer 602 gem. Ziffer 2.4.7 Anlage 1 BMV-Z abgerechnet werden. Auch bei
einer nicht elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten gilt § 49 Absatz 1
Nr.

4. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist qualifiziert elektronisch mittels
eHBA2 zu signieren. Wenn die Signierung mit den Komponenten der TI aus technischen
Gründen oder aus anderen Gründen, die nicht in der Verantwortung des Vertragszahnarz-
tes liegen, nicht möglich ist, ist eine Signierung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung mittels SMC-B zulässig.

1 Samstage gelten insoweit nicht als Werktage.
2 Davon sind alle Ausweise umfasst, die zum jeweiligen Zeitpunkt als qualifizierte Signaturkarten in der

Telematikinfrastruktur unterstützt werden.
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5. Bei nachträglichem Korrekturbedarf versendet der Vertragszahnarzt eine Stornierung an
die Krankenkasse und übermittelt einen neuen Arbeitsunfähigkeitsdatensatz mit den kor-
rekten Daten. Die Ausfertigungen für den Versicherten und den Arbeitgeber sind dem Ver-
sicherten entsprechend korrigiert in Papierform unterschrieben auszuhändigen.

6. Erhält eine Krankenkasse Arbeitsunfähigkeitsdaten zu einem Versicherten, der aktuell nicht
bei dieser Krankenkasse versichert ist, löscht sie die Daten umgehend und versendet eine
standardisierte Fehlermeldung an den Vertragszahnarzt, der den Versicherten darüber in-
formiert. Eine Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten an die zuständige Krankenkasse
hat erst dann zu erfolgen, wenn der Versicherte dies ausdrücklich veranlasst.

7. Die Ausfertigungen für den Versicherten und für den Arbeitgeber können auf Wunsch des
Versicherten diesem entweder papiergebunden ausgehändigt oder digital in die elektroni-
sche Patientenakte (ePA) übernommen werden.

II. Allgemeine Grundsätze und Ausfüllhinweise

1. Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und ihrer voraussichtlichen Dauer erfordert im Hin-
blick auf ihre Bedeutung eine besondere Sorgfalt. Arbeitsunfähigkeit darf deshalb nur auf-
grund einer zahnärztlichen Untersuchung bescheinigt werden.

2. Der Vertragszahnarzt soll die Daten der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mindestens
12 Monate archivieren.

3. Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Beurteilung der Arbeitsun-
fähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung (Arbeitsunfähigkeits-
Richtlinie) ist zu beachten.

4. Der GKV-Spitzenverband stellt der KZBV und diese den KZVen und den Herstellern der
Praxisverwaltungssysteme die Stylesheets zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im XSLT-
Format kostenfrei zur Verfügung.

5. Beim Befüllen der Felder sind folgende Hinweise zu beachten:

Erst-/Folgebescheinigung

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss erkennen lassen, ob es sich um eine Erst- oder

arzt anzukreuzen, der die Arbeitsunfähigkeit erstmalig festgestellt hat, ansonsten ist das
-/Weiterbehandlung) anzukreuzen. Tritt eine

neue Erkrankung auf und hat zwischenzeitlich, wenn auch nur kurzfristig, Arbeitsfähigkeit
-

beitsunfähigkeit am Tag nach dem Ende der vorherigen Arbeitsunfähigkeit beginnt.

Arbeitsunfall, -folgen, Berufskrankheit/dem Durchgangsarzt zugewiesen

Bei Vorliegen eines Arbeitsunfal -folgen, Be-
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arbeitsunfähig seit

Versicherten nach
dem vom Vertragszahnarzt erhobenen Befund Arbeitsunfähigkeit besteht. Dabei soll Arbeitsun-
fähigkeit für eine vor der ersten Inanspruchnahme des Vertragszahnarztes liegende Zeit grund-
sätzlich nicht bescheinigt werden. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf
einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist nur ausnahmsweise und nur nach gewis-
senhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu drei Tagen zulässig.

Bei erstmaliger Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Erstbescheinigung) ist in je-

und zwar auch dann, wenn die Daten übereinstimmen. Handelt es sich um eine Folgebeschei-
nigung, hat die Eintragung des Datums in

voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit

beits-
as Datum einzusetzen, bis zu welchem auf Grund des erhobenen zahnärztli-

chen Befundes voraussichtlich Arbeitsunfähigkeit bestehen wird. Die Prognose der Dauer der
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Arbeitsunfähigkeit soll nicht für einen mehr als zwei Wochen im Voraus liegenden Zeitraum be-
scheinigt werden. Ist es auf Grund der Erkrankung oder eines besonderen Krankheitsverlaufs
sachgerecht, kann die Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von einem Monat bescheinigt werden.

agen, Feiertagen,
Urlaubstagen oder an arbeitsfreien Tagen, aufgrund einer flexiblen Arbeitszeitregelung (sog.

Liegt ein potentieller Krankengeldfall vor und der Vertragszahnarzt kann bereits bei der Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit einschätzen, dass die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich an dem im

angegebenen Datum endet, enden wird bzw. geendet hat, ist zusätzlich zur Angabe des letzten

gabe ist besondere Sorgfalt zu verwenden, weil das bescheinigte Datum für die Entgeltfortzah-
lung des Arbeitgebers, die Leistungsfortzahlung der Agentur für Arbeit und die Krankengeldzah-
lung wichtig ist.

festgestellt am

Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit darf weder vor- noch rückdatiert werden; es ist vielmehr
der Tag einzusetzen, an dem die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich jeweils für den in der aktuellen
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung angegebenen Arbeitsunfähigkeitszeitraum vertragszahnärzt-
lich festgestellt wurde.

Das Feststelldatum ist wichtig für einen lückenlosen Nachweis des Fortbestehens einer Arbeits-
unfähigkeit. Hierfür muss die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens an dem auf das bisher at-
testierte voraussichtliche Ende der Arbeitsunfähigkeit folgenden Werktag erneut vertragszahn-
ärztlich festgestellt werden. Samstage gelten nicht als Werktage im vorgenannten Sinne. Eine
verspätete Feststellung der Arbeitsunfähigkeit führt zu einem lückenhaften Nachweis der Ar-
beitsunfähigkeit; hierdurch droht Krankengeldverlust für den Versicherten. Der auf dem Formu-
lar aufgedruckte Barcode enthält zusätzlich alle auf dem Formular vorhandenen Informationen.

AU-begründende Diagnose(n)

Hier sind alle die aktuelle Arbeitsunfähigkeit begründenden Diagnosen im Format ICD-10-GM3

in der jeweils gültigen Fassung anzugeben. Soweit der Vertragszahnarzt es für erforderlich hält,
besteht die Möglichkeit, weitergehende Hinweise bzgl. der Diagnose zusätzlich als Klartext/Frei-
text zu ergänzen. Die Angabe von Klartext/Freitext ersetzt jedoch nicht die Kodierung der die
Arbeitsunfähigkeit begründenden Diagnosen nach ICD-10.

sonstiger Unfall, Unfallfolgen

Bei Vorliegen eines Unfalls oder Unfallfolgen ist dies entsprechend anzukreuzen. Handelt es
fall/-fol-

Bei Vorliegen eines Versorgungsleidens ist dies entsprechend anzukreuzen. Unter Versor-
gungsleiden werden alle Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verstanden, die
wegen einer öffentlich angeordneten beziehungsweise angeregten Maßnahme oder als Folge

folgende Ansprüche zu subsumieren:

Bundesversorgungsgesetz (Kriegsschäden)

3 Diese Verpflichtung besteht, wenn die technischen Voraussetzungen für die Zurverfügungstellung der Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung in elektronischer Form vorliegen, spätestens zum 01.07.2022. Für das bisherige Muster 1
nach dem bisher praktizierten Papierverfahren besteht diese Verpflichtung nicht.

GM = German Modification



Bundesmantelvertrag Zahnärzte (BMV-Z)

14d-29

Opferentschäd

durch Prophylaxe)

Soldatenversorgungsgesetz

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen für erforderlich gehalten

Dieser Abschnitt entfällt für den Vertragszahnarzt.

ab 7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall

Sobald die durchgängige Dauer der Arbeitsunfähigkeit mehr als 6 Wochen beträgt oder der
gen anrechen-

baren Vorerkrankungen oder Arbeitsunfähigkeit während der ersten vier Wochen des Arbeits-
verhältnisses) Kenntnis erlangt, ist in jeder dieser Arbeitsunfähigkeit folgenden Arbeitsunfähig-

-Woche oder sonstiger Kranken
zen. Bei der Angabe handelt es sich um einen Hinweis des Vertragszahnarztes für die Kran-
kenkasse, dass die aktuelle Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in einem potentiellen Kranken-
geldfall ausgestellt wurde; der Vertragszahnarzt beurteilt durch die Angabe nicht, ob tatsächlich
ein Anspruch auf Krankengeld für den Versicherten gegeben ist.

Endbescheinigung

Liegt ein Krankengeldfall vor und der Vertragszahnarzt kann bei der Feststellung der Arbeitsun-
fähigkeit bereits einschät


